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 Veröffentlicht am 18.01.1989

Norm

ABGB §6

Rechtssatz

Vom Gebot eines verfassungsgemäßen Normenvollzuges ausgehend ist - wenn der Gesetzeswortlaut klar und

eindeutig ist - von diesem auszugehen. Teleologisch bestimmte Erwägungen rechtspolitischer Art kommen dann nicht

zum Tragen.

(siehe VwGH 25.10.1977, 1724/75)
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